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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  2  


Finanzen und Kreditwesen AS: 29.11.2021 
gf GR Mag. Wolfgang Hussian GV: 01.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 20 
 
Betrifft Grenzverlauf zwischen Marktplatz 21 und 23 
 
 
Sachverhalt
 
Herr Dipl.-Ing. Jerzy Szmidt, staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für 
Vermessungswesen, hat der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH nach Durchführung der 
Grenzverhandlung am 9. Juni 2021 die Vermessungsurkunde GZ 1889/21 vom 9. Juni 2021 
(siehe Beilage) zur Zustimmung zum Grenzverlauf zwischen den Liegenschaften Marktplatz 
21 und 23 vorgelegt. 
 
Die Liegenschaft Marktplatz 21 befindet sich im geteilten Eigentum von Frau Mag. Josefine 
Fugger, Elisabethstraße 6, 2380 Perchtoldsdorf und Frau Barbara Kraft, Schottenauergasse 
6, 7121 Weiden am See. Die Liegenschaft Marktplatz 23 befindet sich im Alleineigentum der 
Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH, wo sich auch der Sitz der örtlichen Polizeidienststelle 
befindet. 
 
Ausgelöst durch den dort am 22. Februar 2021 stattgefundenen Brand (berichtet unter TOP 
2a im Gemeinderat am 24. März 2021) und den seither gesetzten Handlungen hinsichtlich 
der Brandschadensanierung (siehe TOP 10 vom Gemeinderat am 15. Juni 2021) soll nun 
parallel dazu mit den Eigentümerinnen der Liegenschaft Marktplatz 21 eine Einigung über 
den Grenzverlauf zur Liegenschaft Marktplatz 23 hergestellt werden. 
 
Grundlage dazu ist die eingangs erwähnte Vermessungsurkunde GZ 1889/21 vom 9. Juni 
2021, wonach die Grenze zwischen den Liegenschaften Marktplatz 21 und 23 entsprechend 
der Vermessungspunkte 42914, 42913, 42912, 42911, 42910 sowie 42898 verlaufen soll. 
 
Im lila strich-punktierten Abschnitt des vorgeschlagenen Grenzverlaufes (ausgehend von der 
westlichen Gebäudekante Marktplatz 23 bis zum Vermessungspunkt 42914) sollen im 
Hinblick auf die am und um den Kamin sowie alle an der neuen Grundgrenze bestehenden 
wechselseitigen Unter- und Überbauten samt der wechselseitigen Nutzung der Eigentümer 
der Liegenschaften Marktplatz 21 und 23 jenseits der von Dipl.-Ing. Jerzy Szmidt 
vorgesehenen Grenzlinie sachenrechtlich wechselseitige Dienstbarkeiten eingeräumt 
werden. 
 
Ergänzend wird berichtet, dass die Eigentümerinnen der Liegenschaft Marktplatz 21 über 
ihre rechtsfreundliche Vertretung Herrn RA Mag. Marc Pfletschinger, Weihburggasse 26/4, 
1010 Wien am 30. November 2021 die Bereitschaft erklärt haben, nach sach- und 
fachgerechter Durchführung des Kaminabbruchs an der Grundgrenze durch die BELFOR 
Austria GmbH einen Kostenbeitrag in Höhe von 4.500 EUR netto USt. an die PIG zu 
bezahlen. Dies binnen 14 Tagen nach Nachweis der Glattstellung der Rechnung der 
BELFOR Austria GmbH durch die PIG. 
 
Die PIG hat die BELFOR Austria GmbH am 3. Dezember 2021 mit dem Abbruch des Kamins 
an der Grundgrenze zu den Bedingungen des Hauptauftrages und zu einer Auftragssumme 
von 10.527,14 EUR netto USt. beauftragt. 







______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  2  v o n  2  


 
 
gf GR Wolfgang Hussian stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt in seiner Funktion als Generalversammlung der 
Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH
 


 
a) die Zustimmung zum Grenzverlauf zwischen den Liegenschaften Marktplatz 21 und 23 laut 
der dem Antrag als wesentlichen Bestandteil beiliegenden Vermessungsurkunde GZ 1889/21 
vom 09.06.2021, erstellt von Dipl.-Ing. Jerzy Szmidt, staatlich befugter und beeideter 
Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, und diesen Grenzverlauf zu verbüchern, sowie 
 
b) im Hinblick auf die am und um den Kamin sowie alle an der neuen Grundgrenze 
bestehenden wechselseitigen Unter- und Überbauten samt der wechselseitigen Nutzung der 
Eigentümer der Liegenschaften Marktplatz 21 und 23 jenseits der von Dipl.-Ing. Jerzy Szmidt 
vorgesehenen Grenzlinie sachenrechtlich wechselseitige Dienstbarkeiten einzuräumen. 
 
Klimarelevanz: keine 





		TOP 20

		Betrifft Grenzverlauf zwischen Marktplatz 21 und 23

		Sachverhalt

		Antrag












AutoCAD SHX Text

19392



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19394



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19396



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19397



AutoCAD SHX Text

NG



AutoCAD SHX Text

19390



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19391



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19382



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

19393



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

V



AutoCAD SHX Text

X= 331 060,00



AutoCAD SHX Text

Y= -4 880,00



AutoCAD SHX Text

Fuggergasse



AutoCAD SHX Text

Neustiftgasse



AutoCAD SHX Text

Marktplatz 



AutoCAD SHX Text

Brunner Gasse



AutoCAD SHX Text

ON. 21



AutoCAD SHX Text

Elisabethstraße



AutoCAD SHX Text

2978



AutoCAD SHX Text

2829



AutoCAD SHX Text

2610



AutoCAD SHX Text

437



AutoCAD SHX Text

431



AutoCAD SHX Text

428/2



AutoCAD SHX Text

442/1



AutoCAD SHX Text

_ _ _



AutoCAD SHX Text

_ _ _



AutoCAD SHX Text

2977



AutoCAD SHX Text

430



AutoCAD SHX Text

2609/1



AutoCAD SHX Text

2614/2



AutoCAD SHX Text

357



AutoCAD SHX Text

2666/15



AutoCAD SHX Text

2609/2



AutoCAD SHX Text

_ _ _



AutoCAD SHX Text

EZ. 210



AutoCAD SHX Text

Verma Vermittlungs- und HandelsgesmbH.



AutoCAD SHX Text

Adr.: Neue Mühlg. 82



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 221



AutoCAD SHX Text

Mag. Josefine FUGGER



AutoCAD SHX Text

Adr.: Elisabethstr. 6



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

Barbara KRAFT



AutoCAD SHX Text

Adr.: Schottenauerg. 6



AutoCAD SHX Text

7121 Weiden am See



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 222



AutoCAD SHX Text

Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 257



AutoCAD SHX Text

VOBA Vermietungs- und VerpachtungsgesmbH.



AutoCAD SHX Text

Adr.: Hauptplatz 9-12



AutoCAD SHX Text

2500 Baden



AutoCAD SHX Text

EZ. 6486



AutoCAD SHX Text

Land Niederösterreich 



AutoCAD SHX Text

(Landesstraßenverwaltung) 



AutoCAD SHX Text

Öffentliches Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Amt der NÖ Landesregierung



AutoCAD SHX Text

Abt. Landesstraßenbau



AutoCAD SHX Text

Landhauspl. 1, 3109 St. Pölten



AutoCAD SHX Text

EZ. 206



AutoCAD SHX Text

Markus u. Friedrich



AutoCAD SHX Text

WOLTRAN



AutoCAD SHX Text

Adr.: Neustiftg. 27



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 207



AutoCAD SHX Text

Mag. Dominique NACHTNEBEL u.



AutoCAD SHX Text

Mag. Micaela-Elaine SCHANTL



AutoCAD SHX Text

Adr.: Neustiftg. 29



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 208



AutoCAD SHX Text

Alois DIETRICH



AutoCAD SHX Text

Adr.: Wiener G. 47



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 3251



AutoCAD SHX Text

Ing. Michael STRECHA



AutoCAD SHX Text

Adr.: Gluckg. 3a, 2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

Peter u. Wolfgang STRECHA



AutoCAD SHX Text

Adr.: Neustiftg. 33, 2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

As.



AutoCAD SHX Text

Kamin



AutoCAD SHX Text

Linie des



AutoCAD SHX Text

Dachdurchbruchs



AutoCAD SHX Text

Wegbachgasse



AutoCAD SHX Text

2612



AutoCAD SHX Text

2611/1



AutoCAD SHX Text

1081/5



AutoCAD SHX Text

_ _ _



AutoCAD SHX Text

1081/3



AutoCAD SHX Text

_ _ _



AutoCAD SHX Text

419/6



AutoCAD SHX Text

Chr. Gluck Gasse



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 7456



AutoCAD SHX Text

RESIDA Asset GmbH (357445f)



AutoCAD SHX Text

Adr.: Franz Josef Str. 5



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

EZ. 6581



AutoCAD SHX Text

Marktgem. Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

öffentl. Gut



AutoCAD SHX Text

Adr.: Marktplatz 11



AutoCAD SHX Text

2380 Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

-14.39-



AutoCAD SHX Text

-0.16-



AutoCAD SHX Text

-4.35-



AutoCAD SHX Text

-0.20-



AutoCAD SHX Text

-10.45-



AutoCAD SHX Text

-0.61-



AutoCAD SHX Text

-26.21-



AutoCAD SHX Text

ON. 23



AutoCAD SHX Text

42887



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42888



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42889



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42890



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42891



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42892



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42893



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

-7.31-



AutoCAD SHX Text

-14.98-



AutoCAD SHX Text

-0.67-



AutoCAD SHX Text

-4.09-



AutoCAD SHX Text

-0.82-



AutoCAD SHX Text

-13.93-



AutoCAD SHX Text

-9.78-



AutoCAD SHX Text

42894



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42895



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42896



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42897



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42898



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42899



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

-19.20-



AutoCAD SHX Text

-3.90-



AutoCAD SHX Text

-8.01-



AutoCAD SHX Text

-2.41-



AutoCAD SHX Text

-3.54-



AutoCAD SHX Text

-3.99-



AutoCAD SHX Text

42900



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42901



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42902



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42903



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42904



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42905



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42906



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42908



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42907



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

42909



AutoCAD SHX Text

ME



AutoCAD SHX Text

-4.55-



AutoCAD SHX Text

-2.65-



AutoCAD SHX Text

-3.25-



AutoCAD SHX Text

-1.30-



AutoCAD SHX Text

-3.75-



AutoCAD SHX Text

-8.53-



AutoCAD SHX Text

-2.46-



AutoCAD SHX Text

-3.73-



AutoCAD SHX Text

-4.04-



AutoCAD SHX Text

-14.78-



AutoCAD SHX Text

-18.17-



AutoCAD SHX Text

-9.65-



AutoCAD SHX Text

42910



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42914



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42913



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42912



AutoCAD SHX Text

HE



AutoCAD SHX Text

42911



AutoCAD SHX Text

KR



AutoCAD SHX Text

-5.66-



AutoCAD SHX Text

-4.83-



AutoCAD SHX Text

-14.40-



AutoCAD SHX Text

-2.76-



AutoCAD SHX Text

Lageplan



AutoCAD SHX Text

Gerichtsbezirk :  Mödling



AutoCAD SHX Text

Kat.Gemeinde :  Perchtoldsdorf



AutoCAD SHX Text

Kat.Gemeinde Nr.:  16121



AutoCAD SHX Text

GZ. 1889/21



AutoCAD SHX Text

M 1:200



AutoCAD SHX Text

Perchtoldsdorf, am 09.06.2021



AutoCAD SHX Text

Bundesministerium  f. Wirt. Angelegenheiten



AutoCAD SHX Text

erteilten Befugnis verfaßt.



AutoCAD SHX Text

91.514/600-III/7/97



AutoCAD SHX Text

am 6 Oktober 1997 unter der Zahl 



AutoCAD SHX Text

Dieser Plan wurde auf Grund der vom



AutoCAD SHX Text

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER



AutoCAD SHX Text

FÜR VERMESSUNGSWESEN



AutoCAD SHX Text

INGENIEURKONSULENT



AutoCAD SHX Text

DIPL.-ING. JERZY SZMIDT



AutoCAD SHX Text

2380  PERCHTOLDSDORF  SCHUMANNGASSE  38



AutoCAD SHX Text

TELEFON                01/869 08 75 



AutoCAD SHX Text

Vermessung am 05.05.2021



AutoCAD SHX Text

2m



AutoCAD SHX Text

10m



AutoCAD SHX Text

20m



Rauchenwald

Schreibmaschinentext

Beilage zu TOP 20, GR 15.12.2021





		Pläne und Ansichten

		Layout1












______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität       
gf GR Ing. Martin Fürndraht GV 01.12.2021 
 GR 15.12.2021 
  
 
 
TOP 12 
 
Betrifft Annahmeerklärung BA 13 
 
 
Sachverhalt
 
In der Gemeinderatssitzung vom 06.12.2017 wurde unter TOP 19 das Budget für die 
Fortsetzung des Gussleitungssanierungsprogrammes beschlossen. Geplant waren unter 
anderem die Sanierung der Dr. Natzler Gasse, Rablgasse und ein Abschnitt der 
Eisenhüttelgasse und weitere Gassen inkl. Austausch der Wasserhauptrohre und 
Hausanschlüsse. Die Planunterlagen für den Wasserleitungstausch wurden von der 
Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte (IUP) am 14.02.2018 zur Wasserbautenförderung an 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH gesendet.  
 
 
Seitens des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wurde der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf die Zusicherung von Förderungsmitteln aus der 
Umweltförderung übermittelt. Laut dieser Zusicherung werden 10% der vorläufigen 
Investitionskosten von € 610.000,- gefördert und in Form von Bauphasen- und 
Finanzierungszuschüssen ausbezahlt. Dem Antragssteller wurden für das Bauvorhaben 
Wasserversorgungsanlage (WVA) Perchtoldsdorf, Bauabschnitt 13, Förderungsmittel in 
Höhe von max. € 61.000,- zugesichert.  
 
 
 
 
 
gf GR Ing. Martin Fürndraht stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die Annahme des Fördervertrages der Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH als Vertreter des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus zu den beiligenden Vertragsbedinungen. 
  


 
Klimarelevanz: keine 
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Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
Marktplatz 11 
2380 Perchtoldsdorf 


F Ö R D E R U N G S V E R T R A G


abgeschlossen aufgrund des Umweltförderungsgesetzes, BGBl Nr. 185/1993 idgF, zwischen der Bundesministerin 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH, Türkenstraße 9, A-1090 Wien und dem Förderungsnehmer Marktgemeinde Perchtoldsdorf, GKZ 
31719, Marktplatz 11, 2380 Perchtoldsdorf. 


1. Gegenstand des Förderungsvertrages


1.1 Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer B800634, ist die Förderung der Maßnahme: 


Bezeichnung Wasserversorgungsanlage 
BA 13 Sanierung Altbestand 


Funktionsfähigkeitsfrist 31.12.2019 


die auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft von der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus mit Entscheidung vom 28.04.2021 gewährt wurde. 


1.2 Grundlage für die Förderungsentscheidung bilden die mit dem Förderungsansuchen vorgelegten Unterlagen 
gemäß § 8 der Förderungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016 (in der Folge „FRL“). 
Im Falle vorsätzlicher Falschangaben bei der Antragstellung oder Abrechnung behält sich der Förderungsgeber 
vor, auch strafrechtliche Konsequenzen einzuleiten. 


1.3 Die beiliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen (Beilage 1) und der Zuschussplan (Beilage 2), bilden 
integrierende Bestandteile dieses Vertrages. Im Fall von Unklarheiten bei der Vertragsauslegung können neben 
den Förderungsrichtlinien und den Technischen Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft subsidiär auch die 
Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln - ARR 2014, BGBL. II 
Nr. 208/2014 idgF, zur Auslegung herangezogen werden. 


1.4 Sofern der Förderungsnehmer seinerseits jemanden Dritten mit der Umsetzung der Maßnahme betraut (z.B. im 
Rahmen einer Betrauung mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse), verpflichtet sich 
der Förderungsnehmer sicherzustellen, dass die Betrauung und Finanzierung der Maßnahme im Einklang mit 
den beihilfenrechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen dieses Förderungsvertrages erfolgt. 


2. Ausmaß und Auszahlung der Förderung


2.1 Für das unter Pkt. 1 beschriebene Vorhaben betragen: 


der vorläufige Förderungssatz 10,00 % 
die vorläufigen förderbaren Investitionskosten 610.000,00 Euro 
die vorläufige Pauschale für das Leitungsinformationssystem 0,00 Euro 


Die Gesamtförderung im vorläufigen Nominale von 61.000,00 Euro wird in Form von Bauphasen- und 
Finanzierungszuschüssen ausbezahlt. 


2.2 Der Nominalbetrag der Förderung wird gemäß § 9 Abs. 1 FRL mit einem Zinssatz von 0,78 % verzinst. Die 
Verzinsung beginnt mit dem nächsten 1.1. oder 1.7., welcher der Kommissionsempfehlung folgt. 


2.3 Im Zuge der Endabrechnung kann von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eine Erhöhung der 
förderbaren Investitionskosten ohne Vorlage an die Kommission in Angelegenheiten der Wasserwirtschaft um 
höchstens 15 % anerkannt werden. In diesem Fall erhöht sich das Nominale entsprechend dem Förderungssatz. 


12_Beilage Annahmeerklärung Fördervertrag BA13







 


3. Auszahlungsbedingungen 


3.1 Die Auszahlung der Förderung erfolgt vorbehaltlich ihrer budgetären Verfügbarkeit nach dem vorläufigen 
Zuschussplan in Form von Bauphasen- und Finanzierungszuschüssen auf das am Rechnungsnachweis 
angegebene Konto. 


3.2 Der erste Bauphasenzuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises über zumindest 25 % der 
förderbaren Investitionskosten ausbezahlt werden. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 
15.5. bzw. am 15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH eingelangt sein. Die weiteren Bauphasenzuschüsse werden dann gemäß dem Zuschussplan ausbezahlt 
werden. 


3.3 Der erste Finanzierungszuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises mit gleichzeitiger 
Funktionsfähigkeitsmeldung ausbezahlt werden. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 15.5. 
bzw. am 15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
eingelangt sein. Die weiteren Finanzierungszuschüsse werden dann automatisch gemäß dem Zuschussplan 
ausbezahlt werden. Erfolgt die Anforderung des 1. Finanzierungszuschusses nicht rechtzeitig, werden 2 weitere 
Bauphasenzuschüsse in Höhe des letztvorangegangenen ausbezahlt werden, danach ruht die Förderung. 
Etwaige Restarbeiten sind nur dann förderungsfähig, wenn sie innerhalb der Fertigstellungsfrist (= 1 Jahr nach 
tatsächlicher Funktionsfähigkeit) durchgeführt werden. 


3.4 Die Endabrechnungsunterlagen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Maßnahme (= spätestens 2 Jahre 
nach tatsächlicher Funktionsfähigkeit) dem Amt der Landesregierung vorzulegen. Ein Versäumnis dieser Frist 
führt zu einem Ruhen der Förderung. Die Endabrechnungsunterlagen werden nach Überprüfung durch das 
Land und nach erfolgter Kollaudierung an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH weitergeleitet, welche 
die Endabrechnung vornimmt. Aufgrund dieser Endabrechnung wird dann der endgültige Zuschussplan erstellt, 
der bis zum Ende der Laufzeit der Förderung unverändert bleibt.  


3.5 Werden Zahlungen nicht unmittelbar vom Förderungsnehmer vorgenommen, sondern über ein 
konzerninternes Liquiditätsmanagement („Cash Pooling“) abgewickelt, sind zusätzlich folgende Unterlagen 
vorzulegen: 


• Nachweis über die tatsächliche Bezahlung der zur Förderung beantragten Leistungen (z.B. entsprechende 
Zahlungsbelege) 


• Nachweis über die Aktivierung der getätigten Investition in der Bilanz des Förderungsnehmers 


• Nachweis über den tatsächlichen Ausgleich der Belastungen durch den Förderungsnehmer bis zur Vorlage 
der Endabrechnung. 


3.6 Mindestgebühr/Mindestentgelt WVA: Vom Förderungsnehmer (bzw. bei Verbänden von den kostentragenden 
Gemeinden) ist gemäß § 7 Abs. 1 Z 13 FRL spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung der ersten Förderungsrate 
der Nachweis zu erbringen, dass eine Benützungsgebühr oder ein Benützungsentgelt in der Höhe von 
zumindest 1 Euro/m3 inklusive USt. von den angeschlossenen Einwohnern eingehoben wird. Bei 
Zusammenschlüssen mehrerer gebühreneinhebender juristischer Personen wird bei Nichterreichen der 
Mindesthöhe die Förderung ggf. nur anteilig ausgezahlt. Dieser Nachweis ist bei Anlagen zur eigenständigen 
Trinkwasserversorgung von bis zu 250 Hausanschlüssen oder bei Förderungen gem. § 4 Abs. 1 Z 13 bis 15 FRL 
nicht zu erbringen. 


 


4. Schlussbestimmungen 


4.1 Der Förderungsnehmer erklärt, den gegenständlichen Förderungsvertrag mittels beiliegender 
Annahmeerklärung vorbehaltlos anzunehmen. 


4.2 Der Förderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Förderung für die Dauer von drei Monaten ab dem 
Einlangen des Vertrages beim Förderungsnehmer gebunden. 


 
Kommunalkredit Public Consulting 


 


  


DI Christopher Giay DI Dr. Johannes Laber 
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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN  


DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (Beilage 1) 


 
Allgemeines 


1. Der Förderungsvertrag wird mit dem Tag des Einlangens der 
ordnungsgemäß unterfertigten Annahmeerklärung bei der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH rechtswirksam, wobei 
der Förderungsvertrag nur bei vorbehaltsloser Annahme 
zustande kommt. 


2. Allfällige Förderungsvertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. Mündliche Zusatzvereinbarungen werden nicht 
Bestandteil des Förderungsvertrages. Eine Änderung dieser 
Bestimmung kann nur schriftlich erfolgen. 


3. Bei Änderungen bestehender Förderungsverträge sind die 
vertraglich vereinbarten Förderungskonditionen, die der 
ursprünglichen Zusicherung zugrunde lagen, weiterhin 
anzuwenden. 


4. Als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem 
Förderungsvertrag ergeben, wird das sachlich zuständige Gericht 
in Wien vereinbart. 


Verpflichtungen 


Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, 


1. die Förderungsrichtlinien für die kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft 2016 (in der Folge „FRL“) und die 
Technischen Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft 
einzuhalten, 


2. über die zugesagte Förderung weder durch Abtretung, 
Anweisung oder Verpfändung, noch auf andere Weise zu 
verfügen, 


3. die Förderungsmittel widmungsgemäß, wirtschaftlich, sparsam 
und zweckmäßig zu verwenden, 


4. alle Ereignisse, die die Durchführung oder die Erreichung des 
Förderungszweckes der Maßnahmen verzögern, unmöglich 
machen oder deren Abänderung erfordern würden, der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH aus eigener Initiative 
unverzüglich anzuzeigen, 


5. die Kommunalkredit Public Consulting GmbH über beabsichtigte, 
in Behandlung stehende oder erledigte Ansuchen oder Anträge 
auf Förderung der Maßnahme bei anderen öffentlichen 
Förderungsgebern bis zum Abschluss der Auszahlung zu 
informieren. Die Mitteilungspflicht betrifft auch jene 
Förderungen, um die der Förderungsnehmer nachträglich 
ansucht, 


6. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 66/2004 idgF, das Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz, BGBl. I Nr. 82/2005 idgF, sowie das 
Diskriminierungsverbot gemäß § 7 b des Behinderten-
einstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 idgF, zu beachten, 
sofern der Förderungsnehmer diesen unterliegt, 


7. die geplante Übertragung von Eigentum an geförderten Anlagen 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH unverzüglich 
anzuzeigen und eine Zustimmung hierfür einzuholen, 


8. die geförderten Anlagen bis zur gänzlichen Auszahlung des 
Förderungsbetrages, in jedem Fall aber zumindest zehn Jahre 
lang, zu betreiben, 


 


9. die für die Durchführung und den Betrieb der Anlage 
erforderlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erlangen, mit der 
Durchführung der Leistung gemäß dem vereinbarten Zeitplan, 
ansonsten unverzüglich nach Gewährung der Förderung zu 
beginnen, die Leistung zügig durchzuführen und diese innerhalb 
der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen 
Frist, abzuschließen, 


10. sämtliche für ihn verbindliche vergabe- und 
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen einzuhalten, 


11. zur Einvernehmensherstellung mit dem Land im Hinblick auf die 
Einhaltung der Förderungsbestimmungen die Niederschrift über 
die Prüfung der beabsichtigten Vergabe und auf Aufforderung 
auch weitere Unterlagen dem Amt der Landesregierung 
vorzulegen, sofern dieses nicht ausdrücklich davon absieht. Das 
Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn sich die zuständige 
Dienststelle nicht innerhalb von sechs Wochen, gerechnet vom 
Einlangen der Unterlagen beim Amt der Landesregierung, 
schriftlich äußert. Der Förderungsgeber kann bei einer allfälligen 
Prüfung im Rahmen der Endabrechnung von der 
Einvernehmensherstellung abweichende Feststellungen und 
Beurteilungen treffen, 


12. das Amt der Landesregierung über die Einleitung von 
vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren umgehend zu 
informieren, 


13. die Kommunalkredit Public Consulting GmbH über die 
Beantragung sämtlicher Förderungen für Einrichtungen zur 
Verwertung und Nutzung von erneuerbaren Energien (zB. Tarif- 
und Investitionsförderungen gemäß Ökostromgesetz, KLIEN-
Förderungsaktionen) zu unterrichten. Sollten bereits 
Förderungen aus dem UFG für diese Anlage ausbezahlt worden 
sein, so sind diese zurückzuzahlen, 


14. die Planung und örtliche Bauaufsicht der Maßnahmen von dafür 
Befugten oder im eigenen Wirkungsbereich entweder von einem 
Unternehmen, an dem eine Gebietskörperschaft überwiegend 
beteiligt ist, oder einer Fachabteilung oder einem Bauamt einer 
Gebietskörperschaft durchführen zu lassen, 


15. bei der Ausführung der Maßnahme und bei den eingesetzten 
Produkten auf die Langlebigkeit und Qualität sowie auf die 
Energieeffizienz Bedacht zu nehmen. In der Ausschreibung sind 
entsprechende Qualitätsanforderungen festzulegen, wobei 
anzuwendende Normen und Regelwerke (z.B. von ÖWAV, 
ÖVGW, DWA, GRIS, GWT) anzuführen sind, 


16. Kontrollmaßnahmen wie z.B. Dichtheitskontrollen von Kanälen, 
Wasserleitungen, Schächten, Becken, usw. getrennt vom 
Bauauftrag bzw. Errichtungsauftrag an einen unabhängigen 
fachkundigen Auftragnehmer zu vergeben, und mit Messmitteln, 
die dem Maß- und Eichgesetz für den amtlichen und 
rechtsgeschäftlichen Verkehr entsprechen, durchführen zu 
lassen, 


17. die Ausführung der Maßnahmen von dafür Befugten zu 
veranlassen oder durchführen zu lassen, außer bei 
Eigenleistungen gemäß § 3 Abs. 13 FRL, 
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18. sich beim Betrieb einer Anlage einer fachkundigen Person zu 
bedienen, sofern es sich um einen Förderungsnehmer gemäß 
§ 5 Z 1 bis 3 FRL handelt, 


19. für die Überwachung des Betriebes der Abwasser-
entsorgungsanlage eine Vereinbarung mit einer fachkundigen 
Person abzuschließen, sofern es sich um einen 
Förderungsnehmer gemäß § 5 Z 4 FRL handelt, und sicher-
zustellen, dass die geförderte Anlage durch fachkundige 
Personen gewartet wird, 


20. den Baubeginn sowie das Erreichen der Funktionsfähigkeit der 
Maßnahmen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
bekannt zu geben, wobei der Baubeginn spätestens ein Jahr 
nach Zusicherung der Förderung zu erfolgen hat. Andernfalls 
behält sich der Förderungsgeber die Stornierung der 
Zusicherung vor, 


21. die Kommunalkredit Public Consulting GmbH über alle 
Änderungen der geplanten Maßnahmen im Zuge der 
Ausführung unverzüglich zu informieren und die Zustimmung 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH dafür einzuholen, 
soweit es sich dabei nicht um geringfügige Änderungen handelt. 
Eine geringfügige Änderung liegt jedenfalls nicht mehr bei 
Kostenüberschreitungen von mindestens 15 %, bei einem 
zusätzlichen Projekt oder bei einer zusätzlichen 
wasserrechtlichen Bewilligung vor, 


22. fortlaufende Aufzeichnungen über die Durchführung der 
Maßnahme zu führen, sodass jederzeit der Arbeitsfortschritt 
festgestellt und eine Teilabrechnung vorgelegt werden kann. 
Über die Gebarung der Maßnahme einschließlich ausbezahlter 
Förderungsmittel sind Aufzeichnungen nach kaufmännischen, 
haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten in übersichtlicher und 
leicht überprüfbarer Form zu führen, 


23. innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der geförderten 
Maßnahme einen rechtsverbindlich gefertigten Schlussbericht, 
einschließlich der Abrechnung mit allen zur Beurteilung 
erforderlichen Unterlagen (Endabrechnungsunterlagen) in 
detaillierter und nachvollziehbarer Form dem Amt der 
Landesregierung vorzulegen, wobei der zahlenmäßige 
Verwendungsnachweis eine durch Belege nachweisbare 
Aufgliederung aller mit der geförderten Leistung 
zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben umfassen 
muss, 


24. den Organen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH bzw. 
des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus und den von diesen Beauftragten sowie den Organen 
des Rechnungshofes, sowie im Falle der Kofinanzierung durch 
die EU den Kontrollorganen der EU jederzeit Auskünfte 
(einschließlich Nachweise) hinsichtlich der geförderten 
Maßnahme zu erteilen und bei der Evaluierung mitzuwirken. Zu 
diesem Zweck hat der Förderungsnehmer auf Aufforderung, 
insbesondere die Einsicht in die Bücher und Belege sowie in die 
sonstigen, der Überprüfung der Durchführung dienenden 
Unterlagen zu gewähren, Auskünften von Bezug habenden 
Banken zuzustimmen, das Betreten von Grundstücken und 
Gebäuden während der üblichen Geschäfts- und 
Betriebsstunden und die Durchführung von Messungen und 
Überprüfungen zu gestatten.  


Diese vertragliche Verpflichtung gilt ab Endabrechnung 
jedenfalls für die Dauer von zehn Jahren. Während dieses 
Zeitraumes sind Belege und Aufzeichnungen sicher und 
geordnet aufzubewahren. Sofern unionsrechtlich darüber 
hinausgehende Fristen gelten, kommen diese zur Anwendung, 


 


25. für die Dauer der Baudurchführung eine Hinweistafel 
aufzustellen und nach Fertigstellung der Maßnahme eine 
Erinnerungstafel anzubringen. Die Hinweis- bzw. 
Erinnerungstafel hat den Vorgaben des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu entsprechen. Die 
Erinnerungstafel ist in dauerhafter Ausführung an geeigneter 
Stelle anzubringen und hat einen entsprechenden Text lautend 
auf den Bundesförderungsgeber zu enthalten, 


26. dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus alle geplanten öffentlichkeits- und medienwirksamen 
Maßnahmen (Spatenstiche, Eröffnungen, sonstige 
Pressetermine, etc.) im Wege der Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH rechtzeitig bekannt zu geben. Die terminliche 
und inhaltliche Planung der öffentlichkeits- und 
medienwirksamen Maßnahmen hat in Abstimmung mit dem 
BMLRT – Sektion Wasserwirtschaft zu erfolgen. Es sind dabei die 
Regeln für einheitliche Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
des BMLRT anzuwenden, 


27. im Falle, dass die Förderung aus EU-Mitteln gewährt wird, die 
Durchführung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen im 
Rahmen der jeweils geltenden unionsrechtlichen Vorschriften 
sicherzustellen und zur Kenntnis zu nehmen, dass insbesondere 
der Name des Förderungsempfängers, die Bezeichnung des 
Vorhabens sowie die Höhe der gewährten Förderungsmittel 
nach Maßgabe der jeweils geltenden unionsrechtlichen 
Vorschriften veröffentlicht werden können, 


28. im Falle, dass die Förderung gemäß Punkt 2 Förderungsvertrag 
als De-minimis-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 gewährt wird, sonstige 
im laufenden und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren 
erhaltene De-minimis-Beihilfen sowie auch jede andere 
gewährte Beihilfe der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
mitzuteilen, sowie die Einhaltung des De-minimis-Grenzwertes 
von 200.000 Euro innerhalb von drei Steuerjahren zu 
garantieren, 


29. die Kriterien des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 
2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 AEUV auf 
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten 
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse 
betraut sind, zu erfüllen, wenn es sich beim Förderungsnehmer 
um eine juristische Person handelt, die im Auftrag von 
Gemeinden, Verbänden oder Genossenschaften im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung öffentliche 
Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs- oder Schlamm-
behandlungsanlagen errichtet oder in diese reinvestiert. 


Einstellung und Rückforderung der Förderung 


Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, unter Vorbehalt der 
Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche, 
insbesondere auch einer Rückzahlungsverpflichtung gemäß 
§ 30 b Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975 idgF, 
eine bereits gewährte Förderung über schriftliche Aufforderung 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH oder der EU ganz 
oder teilweise sofort zurückzuzahlen, bzw. eine zugesicherte, 
aber noch nicht ausbezahlte Förderung erlischt, wenn 


1. Verpflichtungen, Auflagen und Bedingungen vom 
Förderungsnehmer nicht eingehalten werden, 


2. Organe oder Beauftragte des Bundes, der Länder oder der EU 
vom Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unrichtig 
oder unvollständig unterrichtet worden sind, 



https://www.bmlrt.gv.at/wasser/wasser-oeffentlich/hinweistafeln.html

https://www.bmlrt.gv.at/ministerium/publizitaets/allgem-foerderung/bmlrtlandgemeinde/Hinerintafel/erinnerungst20000.html
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3. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht 
erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, 
sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete 
und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolgelage der 
Nichtbefolgung enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist, 


4. von Organen der EU die Aussetzung oder Rückforderung 
verlangt wird, 


5. der Förderungsnehmer die für die Umsetzung der Maßnahme 
erforderlichen behördlichen Bewilligungen nicht erlangt. 


Sofern die Leistung ohne Verschulden des Förderungsnehmers 
nur teilweise durchgeführt werden kann oder worden ist, kann 
das anweisende Organ vom Erlöschen des Anspruches und von 
der Rückzahlung der auf die durchgeführte Teilleistung 
entfallenden Förderungsmittel Abstand nehmen, wenn die 
durchgeführte Teilleistung für sich allein förderungswürdig ist. 


Bei Wahl des falschen Vergabeverfahrens ist maximal jener 
Betrag förderungsfähig, für den das gewählte Vergabeverfahren 
zulässig gewesen wäre. 


Bei Vorliegen eines Rückforderungsfalles werden die 
zurückzuzahlenden Beträge vom Tage der Auszahlung an mit 4 % 
pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode verzinst. 
Liegen diese Zinssätze unter dem von der EU für 
Rückforderungen festgelegten Zinssatz, ist dieser 
heranzuziehen. 


Für den Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung 
kommen folgende Verzugszinsen zur Anwendung. Bei Verzug 
von Unternehmen werden diese mit 9,2 % über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzuges 
festgelegt, andernfalls mit 4 % über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz, mindestens jedoch 4 %. Der Basiszinssatz, der am 
ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, ist für das jeweilige 
Halbjahr maßgebend. 


Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 


Der Förderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
und die Kommunalkredit Public Consulting GmbH berechtigt 
sind,  


1. die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des 
Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten zu 
verwenden, wenn dies für den Abschluss und die Abwicklung 
des Förderungsvertrages, für Kontrollzwecke und die 
Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben, 
einschließlich für statistische Zwecke im Zusammenhang mit 
dem Vollzug der Förderungen, erforderlich ist,  


2. die für die Beurteilung des Vorliegens der Förderungs-
voraussetzungen und zur Prüfung des Verwendungsnachweises 
erforderlichen personenbezogenen Daten über die von ihm 
selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei den 
in Betracht kommenden anderen Organen des Bundes oder bei 
einem anderen Rechtsträger, der einschlägige Förderungen 
zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Dritten zu erheben 
und an diese zu übermitteln sowie Transparenzportalabfragen 
gemäß § 32 Abs. 5 Transparenzdatenbankgesetz 2012, BGBl. I 
Nr. 99/2012 idgF, durchzuführen und 


 


3. erforderlichenfalls Daten insbesondere an Organe und 
Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere gemäß § 3 
Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 
1948, BGBl. Nr. 144/1948 idgF), des Bundesministeriums für 
Finanzen (insbesondere gemäß §§ 57 bis 61 und 47 Bundes-
haushaltsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 139/2009 idgF, sowie § 14 ARR 
2014), der EU nach den jeweiligen einschlägigen 
unionsrechtlichen Bestimmungen (z.B. gemäß Anhang III der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung), an den 
Wirtschaftsprüfer zur Prüfung gemäß § 11 Abs. 9 UFG sowie zur 
Auswertung für Analysen gemäß § 14 UFG zu übermitteln oder 
offenzulegen, 


4. sowie – sofern für die Wahrnehmung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben erforderlich - seinen Namen oder seine 
Firma unter Angabe der Rechtsform, seiner Gemeinde, des 
Fördersatzes, des Barwerts der zugesagten Förderungssumme, 
des Zweckes der Umweltförderung, des Titels des Projekts 
einschließlich dessen, für die Förderung wesentlichen 
technischer Daten und des Ausmaßes der durch die Förderung 
angestrebten Umweltentlastung, gegebenenfalls auch unter 
Verwendung von Bildmaterial, nach Genehmigung des 
Förderungsansuchens durch die Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu veröffentlichen und 
zu diesem Zweck auch an Dritte zu übermitteln. 


Veröffentlichung von Daten 


Der Förderungswerber stimmt zu, dass 


1. sein Name oder seine Firma unter Angabe der Rechtsform, 
seiner Gemeinde, des Förderungssatzes, des Barwerts der 
zugesagten Förderungssumme, des Zweckes der Förderung, des 
Titels des Projekts einschließlich dessen für die Förderung 
wesentlichen technischer Daten und des Ausmaßes der durch 
die Förderung angestrebten Umweltentlastung, gegebenenfalls 
auch unter Verwendung von Bildmaterial, nach Genehmigung 
des Förderungsansuchens durch die Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus aus sonstigen Gründen 
veröffentlicht und zu diesem Zweck übermittelt werden kann, 


2. die Daten gemäß Ziffer 1 sowie die sonstigen im Zusammenhang 
mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden 
personenbezogenen Daten zu statistischen Zwecken im 
Zusammenhang mit der Förderung an sonstige Dritte 
übermittelt werden können, 


wobei die Zustimmung verweigert werden kann oder ein 
Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der 
Verarbeitung oder Übermittlung dieser Daten ab Widerruf 
bewirkt wird. 


Der Förderungswerber garantiert, dass er für die übermittelten 
Daten Dritter die entsprechenden Einwilligungen bezüglich 
Daten- und Persönlichkeitsschutz eingeholt hat. 


 


 







 


Kommunalkredit Public Consulting GmbH 


Türkenstraße 9, 1090 Wien 
www.publicconsulting.at 


Mail: kpc@kommunalkredit.at 
Tel.: 01/31 6 31-0, Fax-DW: 01/31 6 31-104 
UID-Nr.: ATU57293011, FN 236804t, Handelsgericht Wien 


 


An die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstraße 9 
1090 Wien 


 
 


A N N A H M E E R K L Ä R U N G  
 
Der Förderungsnehmer Marktgemeinde Perchtoldsdorf, GKZ 31719, erklärt die vorbehaltlose Annahme des 
Förderungsvertrages vom 28.04.2021, Antragsnummer B800634, betreffend die Gewährung eines Bauphasen- und 
Finanzierungszuschusses für die Wasserversorgungsanlage BA 13 Sanierung Altbestand. 
 
 
Der Förderungsnehmer bestätigt die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehender Aufstellung sowie der 
dafür erforderlichen Beschlussfassungen. 


      
 • Anschlussgebühren  Euro   


 • Eigenmittel  Euro   


 • Landesmittel  Euro   


 • Bundesmittel Euro   


 • weitere Förderungen (z.B. KIG) ________________________________                                                                  Euro   


 • Restfinanzierung  Euro   


      
 Förderbare Gesamtinvestitionskosten Euro   


       
 
Rechtsverbindliche Unterfertigung durch den Förderungsnehmer 


 
 


     
   am   


       
      
 


     
      


      
             Siegel      


      
      


      
      


       
 
 
 


 












______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität       
gf GR Ing. Martin Fürndraht GV 01.12.2021 
 GR 15.12.2021 
  
 
 
TOP 13 
 
Betrifft Wasserleitungsbau 2022 Teil 1 
 
 
Sachverhalt
 
Im 1. Teil des Wasserleitungsbauprogrammes sind folgende Arbeiten geplant: 
 
VA 5/850005-004100  Neue Hausanschlüsse im Ortsgebiet  € 20.000,- 
VA 5/850005-004200  Wasserhauptrohr     € 20.000,- 
VA 5/850005-004200/612 Instandsetzung Künetten    € 30.000,- 
VA 5/850005-004600  Planung          € 40.000,- 
VA 5/850005-020000  Maschinen und maschinelle Anlagen  € 50.000,- 
 
 
BA 15 Sanierung Gussleitungen 
 
VA5/850104-004100  Hausanschlüsse     € 70.000,- 
VA5/850104-004200  Wasserhauptrohr     € 250.000,-               
VA5/850104-004600  Planung      € 60.000,- 
VA5/850104-004200/612 Instandsetzung Künetten    € 50.000,- 
 
Sanierung Quellen (Restarbeiten) 
  
VA5/850118-004200  Wasserhauptrohr     € 50.000,-               
VA5/850118-004600  Planung      € 05.000,- 
VA5/850118-020000   Maschinelle Anlagen      € 10.000,- 
 
 
 
 
gf GR Ing. Martin Fürndraht stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den 1.Teil des Wasserleitungsbauprogrammes 2022 laut 
Sachverhalt.
Die Bedeckung erfolgt auf den VA-Stellen laut Sachverhalt vorbehaltlich der Genehmigung 
des Voranschlages. 
 


 
Klimarelevanz: positiv, da Wasserverluste reduziert werden. 
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TOP 14 
 
Betrifft Wasserleitungsbau Ketzergasse 
 
 
Sachverhalt
 
In der Gemeinderatssitzung vom 22.09.2021 wurde unter TOP 6a die Ausschreibung für die 
Sanierung der WL Ketzergasse beschlossen, die in den Jahren 2022 und 2023 in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Wien generalsaniert werden soll. Von der 
Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte (IUP) wurden die Ausschreibungsunterlagen 
vorbereitet und an folgende 5 Firmen versendet.  
 
WDS Bau GmbH 
Ing. Streit Bau GmbH 
Karl Seidl Bau GmbH 
Pittel & Brausewetter GmbH und  
Uhl Bau GmbH.  
 
Zum Abgabetermin am 10.11.2021 um 13:30 sind die 5 rechtzeitig eingelangten Angebote 
unter Einbeziehung des Prüfungsausschusses geöffnet worden.  
Sämtliche Angebote wurden durch IUP nach dem Bestbieterprinzip geprüft und zugeordnet.  
 
Laut Vergabebericht der IUP ist die Fa. Uhl Bau GmbH die Bestbieterin mit einer 
Angebotssumme von € 798.463,13,- exkl. Ust. 
 
Nun soll laut Vergabevorschlag die Fa. Uhl Bau GmbH, 2700 Wr. Neustadt mit der 
Wasserleitungssanierung der Ketzergasse in den Jahren 2022 und 2023 beauftragt werden. 
 
Die Gesamtkosten sind im VA 2022 bis 2023 sicher zu stellen und werden auf folgenden VA-
Stellen bedeckt: 5/850105-004100, 5/850105-004200 und 5/850105-04200/612. 
 
 
 
gf GR Ing. Martin Fürndraht stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der Fa. UHL Bau GmbH, 2700 Wr. Neustadt 
als Bestbieterin der Ausschreibung "Wasserleitungssanierung Ketzergasse". 
Die Bedeckung erfolgt im VA 2022 bis 2024 auf den VA Stellen 5/850105-004100, 5/850105-
004200 und 5/850105-04200/612 sofern das Budget durch den GR genehmigt wird.
  


 
Klimarelevanz: positiv, da durch die Sanierung der Wasserleitung mit einer Verringerung von 
Wasserverlusten zu rechnen ist. 
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Betrifft Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH, Kostenersätze 
 
 
Sachverhalt
 
Die Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH (PIG) erwarb im Zuge ihrer Gründung eine Reihe 
von Objekten, die seither an die Marktgemeinde Perchtoldsdorf (MGP) entgeltlich vermietet 
werden. Für diese Objekte fallen unterjährig immer Investitionen an, die regelmäßig im über-
wiegenden Interesse der MGP (als Mieterin) gelegen sind. 
 
Zwischen den beiden Rechtsträgern besteht das Einvernehmen darüber, dass derartige, ur-
sprünglich vom Eigentümer (PIG) getragene Aufwendungen von der MGP zeitnah ersetzt 
werden sollen. Solche Kostenersätze sollen in jener Höhe geleistet werden, wie sie ur-
sprünglich bei der PIG angefallen sind. 
 
Dem Gemeinderat werden daher, sofern Anlass dazu besteht, die entsprechenden Investiti-
ons- bzw. Aufwandskostenersätze zur Behandlung vorgelegt, wodurch eine Rechtsgrundlage 
geschaffen und Transparenz hergestellt wird. Zuletzt war dies in der Sitzung des Gemeinde-
rats am 22. September 2021, TOP 14, der Fall. 
 
Stadtmauer, Wiener Gasse 1, Zellpark 
 
Sanierung bzw. Wiedererrichtung eines Restes der historischen Stadtmauer im Bereich 
Wiener Gasse 1 angrenzend an den Zellpark, ausgeführt von der Buder Bau GmbH, 
Wolfholzgasse 26, 2345 Brunn am Gebirge, Auftragssumme: 24.836,80 exkl. 20 % USt., 
bereits am 29. September 2021 an die PIG verrechnet bzw. am 12. Oktober 2021 von ihr 
bezahlt. 
 
Die Bedeckung des Kostenersatzes von 24.836,80 EUR exkl. 20 % USt. erfolgt auf der noch 
einzurichtenden VA-Stelle 5/362117-0150/786, wobei die erforderlichen Mittel von der VA-
Stelle 5/362117-0150/000 auf die erstgenannte im Zuge des Rechnungsabschlusses 2021 
zu übertragen sind. 
 
Die erwähnte Stadtmauer gehört zur Wohnungseigentümergemeinschaft Wiener Gasse 1 bei 
der die PIG 304/564-Anteile und damit die Mehrheit hält. Im Bereich Wohnhausanlagen 
besteht für die PIG uneingeschränkte Vorsteuerabzugsberechtigung, daher wird seitens der 
MGP nur der Rechnungsbetrag netto USt. ersetzt. 
 
 
gf GR Wolfgang Hussian stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
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an die Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH den im Sachverhalt genannten Kostenersatz von 
24.836,80 EUR exkl. 20 USt. zu leisten. Die Bedeckung erfolgt auf der noch einzurichtenden 
VA-Stelle 5/362117-0150/786, wobei die erforderlichen Mittel von der VA-Stelle 5/362117-
0150/000 auf die erstgenannte im Zuge des Rechnungsabschlusses 2021 zu übertragen sind. 
 
Klimarelevanz: neutral 
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Marktgemeinde Perchtoldsdorf


Marktplatz 11, 2380 Perchtoldsdorf


Telefon: +43 (1) 866 83 -0


UID: ATU 16230503


Homepage: www.perchtoldsdorf.at


E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at


Fax: +43 (1) 866 83 DW133Kostendeckungsblatt zu TOP 17, GR 15.12.2021
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3   Kunst, Kultur und Kultus


36 Heimatpflege


362 Denkmalpflege


362117 Sanierung/Restaurierung Denkmäler


Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)


Denkmalpflege362 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Summe Mittelaufbr.


Heimatpflege36 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00


Kunst, Kultur und Kultus3 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00


362117 Sanierung/Restaurierung Denkmäler


Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)


Kulturgüter unbeweglich 106.700,00 0,00 62.609,34106.700,00 0,00 44.090,66 58,6804 0,005/362117-015000/000


Denkmalpflege362 106.700,00 0,00 62.609,34106.700,00 0,00 44.090,660,00Summe Mittelverw.


Heimatpflege36 106.700,00 0,00 62.609,34106.700,00 0,00 44.090,660,00


Kunst, Kultur und Kultus3 106.700,00 0,00 62.609,34106.700,00 0,00 44.090,660,00


Gesamtsumme Mittelaufbringung 0,00 0,000,00 0,00 0,00


Gesamtsumme Mittelverwendung 0,00 62.609,34106.700,00 0,00 44.090,66


0,00


106.700,00


0,00


0,00
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Betrifft Voranschlag 2022, Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH 
 
 
Sachverhalt
 
Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 30. März 2006, TOP 3, die Gründung der 
Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH. 
 
Mit der Abwicklung der laufenden Buchführung, Erstellung der erforderlichen Bilanzen sowie 
der Lohnverrechnung ist seither die Kanzlei PWB Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs 
GmbH betraut. 
 
Die Finanzabteilung hat in Abstimmung mit der Kanzlei PWB die Planrechnung 2022 inkl. 
Ausblick auf die Jahre 2023 und 2024 erstellt, die diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil 
beiliegt. Dabei wurden auch die Planwerte 2021 auf Basis eines Zwischenabschlusses zum 
30. September 2021 angepasst. 
 
 
gf GR Mag. Wolfgang Hussian stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat nimmt
  


 
vom Voranschlag 2022 inkl. Ausblick auf die Jahre 2023 und 2024 der Perchtoldsdorfer 
Betriebs-GmbH lt. Beilage Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Budget 
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VORANSCHLAG 2022 


 


der 


 


PERCHTOLDSDORFER 


BETRIEBS-GMBH 







2019 Plan 2019 Ist 2020 Plan 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan


Umsatzerlöse FZZ Restaurant 235.000,00 240.985,87 146.000,00 148.650,95 115.000,00 125.000,00 145.000,00 160.000,00


Nettoumsatzerlöse 235.000,00 240.985,87 146.000,00 148.650,95 115.000,00 125.000,00 145.000,00 160.000,00


Sonstige betriebliche Erträge 


   Weiterverrechnung Personal 3.373.000,00 3.347.764,04 3.260.000,00 2.857.789,92 3.205.000,00 3.610.000,00 3.660.000,00 3.710.000,00


   Andere; Sommerspiele (bis 2019) 569.000,00 577.872,99 -5.300,00 25.611,04 25.000,00 0,00 0,00 0,00


Betriebsleistung 4.177.000,00 4.166.622,90 3.400.700,00 3.032.051,91 3.345.000,00 3.735.000,00 3.805.000,00 3.870.000,00


Wareneinsatz


   Aufwand WES Restaurant -114.000,00 -116.079,18 -70.000,00 -76.672,92 -60.000,00 -65.000,00 -75.000,00 -82.000,00


   Sommerspiele -410.000,00 -368.045,84 0,00 -402,50 0,00 0,00 0,00 0,00


-524.000,00 -484.125,02 -70.000,00 -77.075,42 -60.000,00 -65.000,00 -75.000,00 -82.000,00


Personalkosten


   Personalaufwand AKÜ -3.260.000,00 -3.239.194,24 -3.499.000,00 -3.142.993,39 -3.250.000,00 -3.505.000,00 -3.553.000,00 -3.601.000,00


   Personalaufwand Restaurant -107.000,00 -99.166,83 -99.000,00 -78.975,93 -95.000,00 -105.000,00 -107.000,00 -109.000,00


   Personalaufwand Sommerspiele -178.000,00 -174.480,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   freiwilliger Sozialaufwand -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Vergütung AMS 0,00 0,00 281.400,00 335.121,58 125.000,00 0,00 0,00 0,00


-3.545.100,00 -3.512.841,63 -3.316.700,00 -2.886.847,74 -3.220.100,00 -3.610.100,00 -3.660.100,00 -3.710.100,00


Rohertrag II 107.900,00 169.656,25 14.000,00 68.128,75 64.900,00 59.900,00 69.900,00 77.900,00


Abschreibungen Anlagevermögen -14.000,00 -9.265,88 -9.300,00 -1.546,24 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.500,00


Sonstige Aufwendungen


   Sonst. Steuern, Gebühren u. Beitr. -12.500,00 -11.616,10 -12.000,00 -4.287,50 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00


   Raumkosten


   Raummiete -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00


   Instandhaltung, Abfallentsorgung -3.500,00 -4.476,81 -4.500,00 -4.311,87 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.600,00


-6.500,00 -7.476,81 -7.500,00 -7.311,87 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.300,00


   Versicherungen -1.000,00 -891,99 -1.400,00 -966,59 -3.500,00 -3.500,00 -3.600,00 -3.600,00


   Reise- und Fahrtaufwand


   Kilometergelder -100,00 -726,61 -300,00 -488,88 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00


   Reise- und Fahrtspesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-100,00 -726,61 -300,00 -488,88 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00


   Nachrichtenaufwand


   Postgebühren und Telefon -1.500,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-1.500,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Verwaltungskosten


   Büromaterial, Fachliteratur -700,00 -720,82 -300,00 -120,85 -100,00 -200,00 -200,00 -200,00


   Beiträge Berufsvertretungen -950,00 -908,98 -900,00 -66,37 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Geldverkehrsspesen -2.700,00 -2.919,65 -1.100,00 -1.158,02 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.300,00


   Aus- und Weiterbildung -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Sonstige Verwaltung -100,00 -500,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-4.550,00 -5.049,45 -2.500,00 -1.345,24 -1.600,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.800,00


   Rechts- und Beratungskosten


   Steuerber.,BH,LV, Bilanzierung -39.000,00 -39.837,60 -51.000,00 -51.294,99 -52.000,00 -45.000,00 -41.000,00 -41.000,00


   Rechtsberatung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-39.000,00 -39.837,60 -51.000,00 -51.294,99 -52.000,00 -45.000,00 -41.000,00 -41.000,00


   Werbung


   Werbeaufwendungen -6.000,00 -4.997,95 -4.500,00 -4.131,36 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


-6.000,00 -4.997,95 -4.500,00 -4.131,36 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


   Abschreibung von Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   Forderungsausfall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   Sonstige Aufwendungen


   andere sonstige Aufwendungen -300,00 -556,40 -100,00 -35,08 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-300,00 -556,40 -100,00 -35,08 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-71.450,00 -71.152,91 -79.400,00 -69.861,51 -71.300,00 -64.400,00 -60.500,00 -60.700,00


Betriebserfolg 22.450,00 89.237,46 -74.700,00 -3.279,00 -7.900,00 -6.000,00 7.900,00 18.700,00


Finanzergebnis -1.600,00 -1.504,07 -1.550,00 -1.197,35 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00


Ergebnis der gewöhnlichen


Geschäftstätigkeit 20.850,00 87.733,39 -76.250,00 -4.476,35 -9.100,00 -7.200,00 6.700,00 17.500,00


a.o. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Steuern -1.750,00 2.497,47 -1.750,00 -1.752,64 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00


Jahresergebnis 19.100,00 90.230,86 -78.000,00 -6.228,99 -10.850,00 -8.950,00 4.950,00 15.750,00


Beilage zu TOP 19, GR 15.12.2021





